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Merkblatt „Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Seengen“ 
 
 
Holzkreuz Für neue Urnengräber werden die Holzkreuze direkt durch 

die Gemeindekanzlei bestellt. Das Holzkreuz wird bei der 
Urnenbeisetzung am Grab aufgestellt. 

 
Namensschild Für Bestattungen in ein bestehendes Grab beschriftet der 

Friedhofgärtner ein weisses Namensschild. 
 
Kränze und Blumen Diese können am Bestattungstag ab 08.00 Uhr jederzeit 

gebracht werden. 
 

Für die Dauer der Abdankung werden die Kränze und 
Blumen aufgeteilt und in der Kirche sowie am Grab aufge-
stellt. Die Aufteilung wird durch den Friedhofgärtner vor-
genommen. 

 
 Nach der Abdankung werden sämtliche Kränze und Blu-

men auf dem Grab oder unmittelbar daneben platziert. 
 
 Bis 4 Wochen nach der Bestattung werden verwelkte 

Kränze, Blumenschalen, Sträusse oder sonstiges 
schlechtes Material durch den Friedhofgärtner entfernt. 
Blumenarrangements mit mehrjährigen oder sonst noch 
brauchbaren Pflanzen, sowie sonstiges verwendbares 
Material werden im Friedhof ganz unten rechts, nach der 
Buchenhecke, während 2 Wochen deponiert und können 
von den Angehörigen abgeholt werden. Danach wird alles 
entsorgt. 

 
 
Urne Die Urne wird vor der Beisetzung bis zur Hälfte ins Grab 

gelassen, so dass noch eine Hälfte sichtbar ist. Nach der 
Beisetzung wird die Urne vollständig ins Grab gelassen.  

 
 



 
Grab Das Grab wird mit Nadelholzzweigen geschmückt. Für 

speziellen Grabschmuck ist mit dem Friedhofgärtner 
Kontakt aufzunehmen. 

 
 
Blumenvasen Kunststoffvasen stehen zur Verfügung. Es dürfen keine 

Glasvasen verwendet werden (Scherben / Wintermonate). 
 
 
Wünsche Spezielle Bestattungswünsche sind rechtzeitig mit dem 

Friedhofgärtner, Kurt Werder, Fahrwangen, abzusprechen 
(Tel. 056/667 28 16). 
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